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 Veröffentlicht am 24.04.2012

Norm

ABGB §1311 IIb

StVO allg

StVO §83

1. ABGB § 1311 heute

2. ABGB § 1311 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Für einen Unterlassungsanspruch eines Verkehrsteilnehmers gegen einen anderen aufgrund dessen Verstoßes gegen

eine Vorschrift der StVO besteht keine Anspruchsgrundlage. Die Ahndung von Verstößen gegen die StVO steht somit

grundsätzlich den Verwaltungsbehörden, nicht aber Privaten im Weg der Unterlassungsklage zu.
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